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Übersicht der Beteiligungen  

NR  Beteiligungen der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Stellungnahme 
vom 

Anregungen und Bedenken zu Planunterlage / 
Bemerkungen zu mit  ohne  

1 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Südwestpark 15 * 90449 Nürnberg,  11.04.2024  x B-Plan 

2 Bayernwerk Netz GmbH, Moosbürger Str. 15, 92637 Weiden 10.04.2024  x B-Plan/FNP 

3 Deutsche Telekom Technik, Bajuwarenstr. 4, 93053 Regensburg 13.03.2024  x B-Plan/FNP 

4 ALE Oberpfalz • Postfach 11 89 • 95633 Tirschenreuth 14.03.2024  x B-Plan/FNP 

5 AELF-TW • St.-Peter-Straße 44 • 95643 Tirschenreuth 05.04.2024 x  B-Plan 

6 Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Postfach 12 02 29 · 93024 Regensburg 11.04.2024  x B-Plan/FNP 

7 Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, Archivstraße 1, 92224 Amberg 14.03.2024 x  B-Plan/FNP 

8 Polizeiinspektion Neustadt a.d.Waldnaab, Innere Flosser Straße 24, 92660 Neustadt a.d.Waldnaab 11.03.2024 x  B-Plan/FNP 

9 WWA Weiden - Am Langen Steg 5 - 92637 Weiden i. d. OPf. 18.03.2024 x  B-Plan/FNP 

10 Regierung der Oberpfalz, Landesplanung, 93039 Regensburg 15.03.2024 x  B-Plan/FNP 

11 Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, Postfach 1260, 92657 Neustadt a.d.Waldnaab 15.03.2024 x  B-Plan/FNP 

12 

Landratsamt Neustadt a. d. WN, Postfach 1260, 92657 Neustadt a. d. Waldnaab Sammelstellungnahme 

12-1 SG42     Bauamt (Recht) 
 

12.04.2024 x  B-Plan 

12-2 SG31 Jagdrecht 
 

27.03.2024 x  B-Plan 

12-3 SG44   Bauordnung technisch)  
 

11.03.2024 x  B-Plan 

12-4 Abt. 6     Gesundheitswesen 
 

11.03.2024  x B-Plan/FNP 

12-5 SG45 Bodenschutz und staatl. Abfallrecht 
 

20.03.2024 x  B-Plan/FNP 

  12-6 SG41 Umweltschutz/ technischer Umweltschutz 20.03.2024 x  B-Plan/FNP 

12-7 SG41 Naturschutz  
 

11.04.2024 x  B-Plan/FNP 

13 BUND Naturschutz in Bayern e.V. Herrmannstraße 1 92637 Weiden 09.04.2024 x  B-Plan/FNP 

14 Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, Flughafenstraße 118, 90411 Nürnberg 11.03.2024  x B-Plan/FNP 

15 Bundesnetzagentur, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 26.04.2024 x  B-Plan/FNP 

16 TenneT TSO GmbH, Berneckerstraße 70, 95448 Bayreuth 11.03.2024 x  B-Plan/FNP 

17 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 
53123 Bonn 14.03.2024  x B-Plan/FNP 

18 Gemeinde Theisseil, Naabstraße 5 · 92660 Neustadt a.d.Waldnaab 21.03.2024  x B-Plan/FNP 
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19 Gemeinde Kirchendemenreuth – Mitgliedsgemeinde der VG Neustadt a.d.Waldnaab, Naabstraße 5, 
92660 Neustadt a.d.Waldnaab 15.04.2024  x B-Plan/FNP 

20 Gemeinde Püchersreuth – Mitgliedsgemeinde der VG Neustadt a.d.Waldnaab, Naabstraße 5, 92660 
Neustadt a.d.Waldnaab 15.04.2024  x B-Plan/FNP 

      

         Beteiligungen der Öffentlichkeit 
- ohne     

 
Z u s a m m e n f a s s u n g 

G e s a m t b e t e i l i g u n g 20 

davon:  Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  20 

             Öffentlichkeit  - 

Beteiligungen ohne  Anregungen und Bedenken  10 

Beteiligungen mit  Anregungen und Bedenken 10  
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 
5 - AELF-TW • St.-Peter-Straße 44 • 95643 Tirschenreuth, vom 05.04.2024 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Fachbereich Landwirtschaft äußert sich nicht ablehnend 
gegenüber der vorgelegten Planung. 
 
Zu Bodenschutz: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die angeführten 
Punkte zum Bodenschutz sind bereits in den Unterlagen 
berücksichtigt. 
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Der Hinweis zum Einsatz einer bodenkundlichen Baubegleitung 
wird an den Bauherrn weitergegeben. 
 
Der Hinweis über einen möglichen Zinkeintrag wird zur Kentnis 
genommen und ebenfalls an den Bauherrn weitergegeben. Die 
Verwendung von verzinkten Rammpfählen ist im Bereich der 
grundwassergesättigten Zone bereits ausgeschlossen.  
 
 
Zu Staubemissisionen, Steinschlag: 
 
Der Hinweis zu Staubemissionen und Steinschlag durch die 
Landwirtschaft ist bereits unter Hinweise auf der Planzeichnung 
festgeschrieben. 
 
 
Zu Grenzabstände (Zaun und Anpflanzungen): 
Die Hinweise zu Grenzabstände sind bereits in der Planung 
enthalten und werden zur Kenntnis genommen. 
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 
Zu Zufahrten: 
Der Hinweis ist bereits in den Planunterlagen enthalten. 
Feldwege werden nicht umgewidmet. 
 
Etwaige Entschädigungsansprüche der Gemeinde gegenüber 
dem Bauherrn durch Bautätigkeiten sind im Rahmen des 
Durchführungsvertrages zu regeln. 
 
 
 
Zu Drainagen: 
Der Hinweis ist bereits in den Planunterlagen enthalten. 
 
Zu Beweidung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine wolfssichere 
Zaunausführung im Falle einer Beweidung ist bereits in den 
Unterlagen festgesetzt. Die Art der wolfssicheren Ausführung 
soll nicht festgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Ende Nutzung der PV-Anlage: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Rückbau wird 
vollständig im Durchführungsvertrag geregelt. 
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen: ohne 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird unverändert beibehalten 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

7 - Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, Archivstraße 1, 92224 Amberg, vom 14.03.2024 
 

 

 
 

 

 
 
Seitens des Staatlichen Bauamtes, Fachbereich Straßenbau, 
bestehen gegen den vorgelegten Bebauungsplan/ 
Flächennutzungsplan keine Einwendungen, wenn die 
nachfolgend vorgetragenen Auflagen in der Bauleitplanung 
Berücksichtigung finden und/ bzw. in den Bauleitplan nebst 
Legende/ Erläuterungsbericht aufgenommen werden. 
 
Es wird vorgeschlagen den vorgetragenen belangen Rechnung 
zu tragen. 
 
Zu 1.:  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen, mit Lage außerhalb des 
Planungsgebietes, werden in den Unterlagen zum Entwurf 
konkret ergänzt. 
Der weiteren Verfahrensbeteiligung des Staatlichen Bauamtes 
wird Rechnung getragen. 
 
Zu 2.:  
Die Ausführungen unter 2 werden in Punkt 4.5 Verkehr in der 
Begründung zum Bebauungsplan unter Hinweis ergänzt. 
 
Zu 3.:  
Die Ausführungen unter 3 werden in Punkt 4.5 Verkehr in der 
Begründung zum Bebauungsplan unter Hinweis ergänzt. 
 
 
Zu 4.:  
Die westlich verlaufende Staatsstraße St 2395 taucht 
topografisch betrachtet von der Horizontallinie des östlich hierzu 
gelegenen Planungsgebietes vom Gebietsanfang von Flur Nr. 
788 bis auf Höhe des Flur Nr. 787 im Einschnitt zwischen 3 bis 
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m bezogen auf m. ü. NN höhenmäßig ins bestehende Gelände 
hin ab und wird dazu von den hier bereits bestehenden Straßen- 
und wegbegleitenden Grünstrukturen zusätzlich verstellt. 
 
Damit wird die geplante PV- Anlage aus Richtung der 
Staatsstraße St 2395 aus den relevanten Sichtfeldern der 
Fahrer eher nicht zu sehen sein, so dass hier keine 
Auswirkungen für den Verkehr durch Blendwirkung zu erwarten 
sind. 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   wie vor zu 1., 2. sowie 3.  
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird wie vor abgeändert 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

8 - Polizeiinspektion Neustadt a.d. Waldnaab, Innere Flosser Straße 24, 92660 Neustadt    
a. d. Waldnaab, vom 11.03.2024 
 

 

 
 

 

 

 

Seitens der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Waldnaab bestehen 
keine Einwände zur Errichtung der PV-Anlage, es wäre jedoch 
notwendig per Gutachten eine Blendung des Straßenverkehrs 
auf der St 2395 auszuschließen. 
 
Der vorgetragene Belang wird beachtet und Rechnung 
getragen. 
 
Die geplante PV- Anlage wird aus Richtung der Staatsstraße St 
2395 aus den relevanten Sichtfeldern der Fahrer eher nicht zu 
sehen sein, so dass hier keine Auswirkungen für den Verkehr 
durch Blendwirkung zu erwarten sind, da die westlich 
verlaufende Staatsstraße St 2395 topografisch betrachtet von 
der Horizontallinie des östlich hierzu gelegenen 
Planungsgebietes vom Gebietsanfang von Flur Nr. 788 bis auf 
Höhe des Flur Nr. 787 im Einschnitt zwischen 3 bis 5 m bezogen 
auf m. ü. NN höhenmäßig ins bestehende Gelände hin abtaucht 
und dazu von den hier bereits bestehenden Straßen- und 
wegbegleitenden Grünstrukturen zusätzlich verstellt wird. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird unverändert beibehalten 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 
 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

9 - WWA Weiden - Am Langen Steg 5 - 92637 Weiden i. d. OPf., vom 18.03.2024 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassend bestehen seitens des WWA Weiden aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht gegen die Planung, bei Beachtung 
der vorgetragenen Anmerkungen, keine Bedenken. 
 
 
Zu 2.: Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 
 
Es sind keine Anschlussmaßnahmen geplant. 
Wasser- und Heilquellenschutzgebiete, Einzugsgebiete einer 
Trinkwassergewinnungsanlage sowie Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiete für die öffentliche Trinkwasserversorgung 
sind nicht berührt. 
 
 
Zu 3.: Grundwasser 
 
Die zu oberflächennahem Grundwasser vorgetragenen Belange 
sind in der Begründung zur Bebauungsplanung unter Punkt 
„Grundwasser“ sowie der Planzeichnung unter „Hinweise“ 
bereits berücksichtigt und eingeschrieben. 
 
 
 
 

Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 

Zu 4.: Abwasserentsorgung 
4.1 Schmutzwasser: 
Schmutzwasser fällt nicht an. 
 
4.2 Niederschlagswasser: 
Niederschlagswasser wird Vorort im Anlagengebiet breitflächig 
versickert. 
 
Zu 5.: Lage zu Gewässern, Drainagen, wild abfließendes 
Wasser 
 
Das Planungsgebiet liegt außerhalb von 
Hochwassergefahrenflächen und es sind somit keine 
Überschwemmungsgebiete und auch keine wassersensiblen 
Bereiche betroffen. 
 
Die weitergehend vorgetragenen Belange hinsichtlich: 
Im Planungsgebiet zu eventuell vorhandenen Drainagesysteme, 
die dem WWA bisher nicht bekannt sind, 
sind in der Begründung zur Bebauungsplanung unter Punkt 
„LAGE ZU GEWÄSSERN, DRAINAGEN“ sowie Planzeichnung 
Festsetzungen unter Hinweise bereits berücksichtigt und 
eingeschrieben. 
 
Die Belange zu möglichem wild abfließendem Wasser werden 
beachtet, innerhalb der Gebiete wird eine geschlossene, 
erosionsstabile Vegetationsdecke (extensiv genutztes 
Grünland) festgesetzt.  
 
 
 
 



Vorhabenbezogener Bebauungs- und Erschließungsplan mit Grünordnung „PV – Anlage Störnsteiner Spange“   
 Stadt / Gemeinde                                                                                                                                     Gemeinde Störnstein 

Verfahren                                                      Vorentwurf vom 20.02.2024                   
Abwägung                                                                                                                         der eingegangenen Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 

     

Blatt 12 von 35 
 

Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

Zu 6.: Altlasten 
 
Im Planungsgebiet liegen keine in ABuDIS erfassten Altlasten 
(verdachts) flächen, dem Amt liegen derzeit   ebenfalls keine 
Informationen über Altlasten oder Verdachtsflächen in den 
Bereichen der Teilflächen des Bebauungsplanes vor.  
 
Den Anmerkungen hinsichtlich „tatsächlicher Altlastenfreiheit“ 
sowie möglicher verunreinigter Flächen ist in der Begründung 
zur verbindlichen Bebauungsplanung in den Festsetzungen 
durch Text der Planzeichnung bereits Rechnung getragen. 
 
 
Zu 7. Vorsorgender Bodenschutz 
 
Die vorgetragenen Belange sind in der Begründung zur 
Bebauungsplanung unter Punkt 4.8 „BODENSCHUTZ“ sowie 
Planzeichnung Festsetzungen unter Hinweise bereits 
berücksichtigt und eingeschrieben. 
 
Die v. g. Eintragungen werden wie nebenstehend vollständig in 
beiden Planunterlagen ergänzt. 
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen: wie vor zu: 
- Zu 5.: wild abfließendes Wasser, 
   sowie 
- Zu 7.: Vorsorgender Bodenschutz 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird wie vor abgeändert 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 1
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

10 - Regierung der Oberpfalz, Landesplanung, 93039 Regensburg, vom 15.03.2024 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regierung der Oberpfalz, Landesplanung beteiligt sich mit 
nebenstehend vorgetragener landesplanerischer 
Stellungnahme zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans und 
zur Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans 
„Solarpark Störnsteiner Spange“. 
 
 
Die nebenstehend vorgetragenen Belange zum 
Bewertungsmaßstab der Bauleitplanung hinsichtlich 
Raumordnung und Landesplanung, insbesondere den 
genannten Zielen und Grundsätzen des BayLplG und des LEP 
Bayern, aus landesplanerischer Sicht werden zur Kenntnis 
genommen und wird beachtend Rechnung getragen. 
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Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 

 
 
Mit dem Prüfungsergebnis stellt die Regierung abschließend 
fest, dass die geplante Änderung im Flächennutzungsplan und 
die Aufstellung des Bebauungsplans mit den Anforderungen der 
Raumordnung und Landesplanung vereinbar sind. 
 
Die Regierung trägt hierzu weiterführend vor, dass das Ziel nach 
6.2.1, erneuerbare Energien verstärkt und dezentral in allen 
Teilräumen auszubauen, erfüllt und entsprechend auch die 
Nutzung der erneuerbaren Energien durch das Vorhaben 
verstärkt wird. 
 
Dabei sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen aber auch gem. 
LEP-Grundsatzes 6.2.3 vorzugsweise auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden. 
 
Zitat-Auszug: 
„Die für die Errichtung vorgesehene Fläche liegt an der 
Staatsstraße 2395 und wird von einer 20 kV-Leitung 
überspannt.  
Die optische Veränderung der Landschaft und der 
Blickbeziehungen durch die geplante Freiflächen-
Photovoltaikanlage übersteigt jedoch die Wirkung der 
bestehenden Stromleitung.  
Auch die Lage an einer Staatsstraße stellt per se noch keinem 
vorbelasteten Standort dar. Allerdings spricht für die 
Standortwahl die Einstufung des Landschaftsbildes und der 
Erholungswirksamkeit im Rahmen der Landschafts-
bildbewertung des LfU als „mittel“.  
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Des Weiteren verläuft die Gasleitung Mitterteich-Schwandorf 
entlang der nordwestlichen Grenze der geplanten 
Freiflächenanlage.  
 
Somit erfolgt eine Bündelung von Infrastruktureinrichtungen, 
was dem Grundsatz 7.1.3 „Erhaltung freier Landschaftsbe-
reiche“ entspricht.  
Da außerdem der Darlegung in der Begründung gefolgt werden 
kann, dass sich die Anlage durch die topographischen 
Gegebenheiten sowie die vorgesehene Heckenpflanzung, gut 
ins Landschaftsbild einfügt, ist keine Prüfung alternativer 
Standorte notwendig…“.  
 
Für die Steuerung künftiger Vorhaben wird jedoch empfohlen 
von Seiten der Gemeinde einen Kriterienkatalog hinsichtlich der 
Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu erstellen. 
 
Für die Belange der Landwirtschaft und des Natur- und 
Landschaftsschutzes sind die zuständigen Fachstellen 
verfahrensbeteiligt. Deren Äußerungen kommt weiterhin 
besonderes Gewicht zu. 
Grundsätzlich wird darauf verwiesen, dass Freiflächen-
Photovoltaikanlagen eine temporäre Nutzung darstellen und 
eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen dadurch nicht 
ausgeschlossen ist. 
 
 
Die Regierung verweist hierzu ferner, dass gemäß EEG am 
Ausbau erneuerbarer Energien ein überragendes öffentliches 
Interesse besteht.  
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Ausweislich der Gesetzesbegründung zielt die Regelung darauf 
ab dem Ausbau Erneuerbarer Energien im Rahmen von 
behördlichen Schutzgüterabwägungen u.a. gegenüber 
seismologischen Stationen, Radaranlagen, 
Wasserschutzgebieten, dem Landschaftsbild, Denkmalschutz 
oder im Forst-, Immissionsschutz-, Naturschutz-, Bau- oder  
Straßenrecht den Vorrang einzuräumen und damit eine 
grundsätzliche Priorisierung zugunsten der erneuerbaren 
Energien zu erreichen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird unverändert beibehalten 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.
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11 - Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, Postfach 1260, 92657 Neustadt a.d.Waldnaab, 
vom 15.03.2024 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Regionale Planungsverband Oberpfalz- Nord äußert sich 
nicht ablehnend zum Vorhaben und weist abschließend darauf 
hin,  
 
dass das Vorhaben zu den Erfordernissen B X 1 und B X 4 des 
Regionalplans Ober-pfalz-Nord beitragen kann, wonach der 
weitere Ausbau der Energieversorgung in allen Teilräumen der 
Region ein ausreichendes, möglichst vielfältiges, preisgünstiges 
und umweltverträgliches Energieangebot sicherstellen soll und 
darauf hingewirkt werden soll, dass erneuerbare Energien 
verstärkt genutzt werden.  
 
Gleichwohl soll die für die Landwirtschaft erhalten und gestärkt 
werden.  
 
Die für die Errichtung vorgesehene Fläche liegt an der 
Staatsstraße 2395 und wird von einer 20 kV-Leitung tangiert. 
Das Landschaftsbild und die Erholungswirksamkeit wird im 
Rahmen der Landschaftsbildbewertung des LfU als „mittel“ 
eingestuft. 
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Des Weiteren verläuft die Gasleitung Mitterteich-Schwandorf 
entlang der nordwestlichen Grenze der geplanten 
Freiflächenanlage. 
Somit erfolgt eine Bündelung von Infrastruktureinrichtungen, 
was dem Grundsatz 7.1.3 „Erhaltung freier Landschaftsbe-
reiche“ entspricht. 
 
Zusammen mit den topographischen Gegebenheiten sowie der 
vorgesehenen Heckenpflanzung sind die geplante Änderung im 
Flächennutzungsplan und die Aufstellung des Bebauungsplans 
im Fazit mit den Anforderungen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar. 
 
Den Stellungnahmen der Fachstellen der Landwirtschaft kommt 
besonderes Gewicht zu.  
 
Das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten ist 
verfahrensbeteiligt, hat sich zum Vorentwurf geäußert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird unverändert beibehalten 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 
 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
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12 - Landratsamt Neustadt a. d. WN, Postfach 1260, 92657 Neustadt a. d. Waldnaab 
12-1 SG42 - Bauamt (Recht), vom 12.04.2024 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Bauleitplanung hat das Landratsamt Neustadt a. d. WN die 
in ihrem Aufgabenbereich berührten Facheinheiten im eigenen 
Hause gehört und Denselben amtsintern Gelegenheit zur 
Stellungnahme eingeräumt.  
 
Die zur Bebauungsplanaufstellung eingegangenen 
Beteiligungen der SG42 (Recht), SG31 (Jagtrecht), SG41 
(Naturschutz), SG41 (Umweltschutz/ technischer 
Umweltschutz) und SG45 (Bodenschutz/ staatl. Abfallrecht) 
beinhalten Einwände, Hinweise und Mitteilungen für die 
vorgelegte Planung.  
 
Es wird vorgeschlagen den vorgetragenen Belangen Rechnung 
zu tragen. 
 
Das Sachgebiet 42 nimmt zur vorliegenden Bauleitplanung 
Stellung und erhebt nachfolgend genannte Einwände oder 
Hinweise: 
 
Einwände zum Bebauungsplan 
Zu 1.  1.1 Ausgleich und Ersatz 
Die erforderlichen Ausgleichsflächen, mit Lage außerhalb des 
Planungsgebietes, werden in den Unterlagen zum Entwurf 
konkret ergänzt. 
 

Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.
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Zu 2.  GRZ und Grundfläche zu Gebäuden  
 
Die Festsetzungen zur GRZ in Verbindung mit der Festsetzung 
für Grundflächen von Gebäuden wird klarer gestellt. 
 
Ergänzende Anmerkung: 
Die Begrenzung der maximalen Grundfläche für Gebäude 
erfolgt innerhalb der festgesetzten GRZ und stellt keine 
gesonderte Festsetzung für überbaubare Flächen dar. 
 
Die Festsetzungen zur max. Grundfläche für die Errichtung von 
Bauwerken werden gegeneinander abgeglichen und in den 
Planunterlagen korrigiert. 
 
 
 
 
 
Zu 3.  Einfriedungen  
  
Die Festsetzungen werden auf den Einwand hin konkretisiert. 
Die maximale Höhe der Einfriedungen wird inklusive 
Übersteigschutz vorgesehen. 
Für den Übersteigschutz ist die Verwendung von Stacheldraht 
unzulässig. 
 
Zu den Einfriedungen werden die Bezugspunkte (GOK- 
Geländeoberkante) für die einzuhaltende Bodenfreiheit ergänzt. 
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Zu Hinweise zum Bebauungsplan 
 
Die nebenstehend vorgetragenen Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Es wird vorgeschlagen der Empfehlung des SG42 zu folgen und 
die Bezeichnung für Planurkunde und Begründungsteil 
redaktionell anzupassen  

von bisher 
„Vorhabenbezogener Bebauungs- und Erschließungsplan mit 

Grünordnung“ 
auf 

„Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem 
Vorhaben- und Erschließungsplan mit Grünordnung“. 

 
Die Anpassung der Bezeichnung soll klarer verdeutlichen, dass 
auch die Inhalte des Vorhaben- und Erschließungsplans in den 
Normsetzungswillen des Rates aufgenommen worden sind. 
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12-2 SG31 – Jagdrecht, vom 27.03.2024 

 

                            

 

 

 
 
 
 
 
Zu Sachgebiet 31:  
 
Die Untere Jagdbehörde des Landratsamtes Neustadt a.d. 
Waldnaab nimmt wie folgt zum Vorhaben Stellung: 
 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplans betrifft die 
Flurstücke 247 und 249 der Gemarkung Störnstein.  
 
Es handelt sich bisher noch um grundsätzlich bejagbare Fläche 
des Gemeinschaftsjagdreviers Störnstein. 
 
Das Vorhaben dürfte aufgrund des geplanten Standorts 
durchaus Auswirkungen auf die Jagdausübung im verpachteten 
Jagdrevier Störnstein haben….“ 
 
Es wird vorgeschlagen die vorgetragenen Belange zu beachten 
und der Empfehlung der Unteren Jagdschutzbehörde zu folgen 
und den Jagdvorsteher die Jagdgenossenschaften Störnstein 
und Neustadt a.d. Waldnaab, durch den Verfahrensträger, die 
Gemeinde Störnstein, rechtzeitig über das Vorhaben zu 
informieren. 
 
Vorschlag: ohne Ergänzungen / Änderungen 
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12-3 SG44 - Bauordnung technisch), vom 11.03.2024 

 
 

 
 
Zu Sachgebiet 44:  
 
Von Seiten des Sachgebietes 44 – Bauordnung – bestehen 
gegen die Planung, Unter Berücksichtigung der vorgetragenen 
Punkte, keine weiteren Einwände. 
 
Den vorgetragenen Belangen ist in den Planunterlagen bereits 
Rechnung getragen: 
 
Die Bereiche der Anlagenzufahrten sowie die Zuwegungen zur 
Trafostation bzw. den Technikgebäuden sind geeignet in 
wassergebundener Ausführung, i. d. R. aufgebaut aus 
Deckschicht, Ausgleichschicht und Tragschicht, zu befestigen. 
 
Die Zufahrten werden so vorgesehen, dass Betriebs- und 
Feuerwehrfahrzeuge diese benutzen können. 
Erforderliche Verbreiterungen in Kurvenbereichen sind mit 
entsprechenden Übergangsbereichen vorzusehen. 
 
Den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien ist 
Rechnung zu tragen. Die Vorgaben aus dem Handbuch „Einsatz 
von Photovoltaik-Anlagen“ des Deutschen Feuerwehr 
Verbandes werden beachtet. 
 
Eine Begehung der Anlage vor oder bei Inbetriebnahme mit den 
Fachkräften für Brandschutz bzw. der örtlichen Feuerwehr wird 
empfohlen. 
 
Es wird vorgeschlagen die Planunterlagen nach Erfordernis zu 
nebenstehenden Hinweisen zu ergänzen. 
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12-5 SG45 - Bodenschutz und staatl. Abfallrecht, vom 20.03.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zu Sachgebiet 45:  
 
Im Planungsbereich liegen keine in ABuDIS erfassten 
Altlasten(verdachts)flächen.  
 
Das SG weist gleichwohl auf mögliche unbekannte 
verunreinigte Flächen, hierzu bzw. auf Belange zur 
tatsächlichen Altlastenfreiheit hin. 
 
Die Fachstelle hat zu den bereits in den Planunterlagen 
enthaltenen abfall- und bodenschutzrechtlichen Hinweisen 
keine Anmerkungen. 
 
Vorschlag: ohne Ergänzungen / Änderungen 
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12-6   SG41 - Umweltschutz/ technischer Umweltschutz, vom 20.03.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zu Sachgebiet 41:  
 
Aus der Sicht des Technischen Umweltschutzes (SG41) besteht 
aus fachlicher Sicht grundsätzlich Einverständnis zur 
vorliegenden Planung. 
Gleichwohl wird eine Bescheinigung eines geeigneten 
Fachbüros, dass durch das geplante Vorhaben keine 
unzulässigen Blendwirkungen an der nächstgelegenen Wohn-
bebauung (Neustadt Ost) hervorgerufen werden, für erforderlich 
gehalten. 
 
Die unbewegliche Freiflächenanlage entwickelt sich als ca. 6,4 
% geneigter Südosthang vom nordwestlichen Planungsrand aus 
im Wesentlichen höhengleich zur ca. 300m entfernt liegenden 
Ortsrandbebauung Neustadt - Ost mit der im betreffenden 
Planungsverlauf gewählten Modul- Südausrichtung und wird 
durch die straßenbegleitenden Grünstrukturen entlang der 
Staatsstraße 2395 und Rastenberger Straße weitgehend 
verstellt, sodass im Wesentlichen keine Auswirkungen auf die 
bestehenden Wohnbaunutzungen durch Blendwirkung zu 
erwarten sind. 
 
Nach den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung 
von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz (LAI) des Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz als Vorsitzland der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), 
Stand 08.10.2012 – (Anlage 2 Stand 3.11.2015), zu 
maßgeblichenn Immissionsorte und –situationen wird 
vorgetragen: im Auszug 
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„…Ob es an einem Immissionsort im Jahresverlauf überhaupt 
zur Blendung kommt, hängt von der Lage des Immissionsorts 
relativ zur Photovoltaikanlage ab.  
 
Dadurch lassen sich viele Immissionsorte ohne genauere 
Prüfung schon im Vorfeld ausklammern. 
… Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer 
Photovoltaikanlage entfernt befinden erfahren 
erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen. 
… Hinsichtlich einer möglichen Blendung kritisch sind 
Immissionsorte, die vorwiegend westlich oder östlich einer 
Photovoltaikanlage liegen und nicht weiter als ca. 100 m von 
dieser entfernt sind. Hier kann es im Jahresverlauf zu 
ausgedehnten Immissionszeiträumen kommen, die als 
erhebliche Belästigung der Nachbarschaft aufgefasst werden 
können…“ 
 
Im Fazit wird vorgeschlagen den vorgetragenen Belangen des 
Technischen Umweltschutzes Rechnung zu tragen und die vor 
dargestellte Planungslage dahingehend gutachterlich zu prüfen 
sowie die Unterlagen im Verfahren hierzu entsprechend zu 
ergänzen. 
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12-7   SG41 - Naturschutz, vom 11.04.2024 

 

 

 

 
 
Zu Sachgebiet 41 - Naturschutz:  
 
Seitens des SG41 – Naturschutz besteht grundsätzlich 
Einverständnis mit der Errichtung einer PV-Anlage auf den 
dargestellten Flächen. 
 
Es kann jedoch keine Zustimmung zu den Plänen erfolgen, die 
die vorgelegten Unterlagen unvollständig sind: 
 
 
Der geforderte Artenschutzbeitrag wird erarbeitet und 
Bestandteil der Planunterlagen. Die sich aus der saP 
ergebenden Ausgleichsflächen werden in Absprache mit der 
Unteren Naturschutzbehörde entwickelt. 
 
 
Zusammenfassender Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen: wie vor zu: 
- SG42 - Bauamt (Recht)  
- SG44 - Bauordnung technisch 
- SG41 - Umweltschutz/ technischer Umweltschutz 
   sowie 
- SG41 - Naturschutz 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird wie vor abgeändert 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
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Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

13 - BUND Naturschutz in Bayern e.V. Herrmannstraße 1 92637 Weiden, vom 09.04.2024 

 

 

 

 

 
 
 
 
Der BUND Naturschutz äußert sich nicht ablehnend zum 
Vorhaben, formuliert jedoch einige Hinweise zum 
Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Im Rahmen einer saP werden Ausgleichsmaßnahmen 
für etwaige feldbrütenden Vogelarten vorgenommen und in 
die Bauleitplanunterlagen mit aufgenommen. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an 
den Betreiber weitergegeben. Eine Festsetzung der Pflege in 
der vorgeschlagenen Art und Weise kann jedoch nicht immer 
sichergestellt werden und soll daher nicht zwingend 
festgesetzt werden. 
 
 
 
 
 

Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt 
als persönlich Beteiligter an Beratung und Beschlussfassung 
 nicht teil.
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Zu 3: Im Bereich der Anlage werden zwei kombinierte 
Habitatelemente aus Lesesteinen und Totholz eingefügt.  
 
Zu 4: Eine Beweidung ist nach den textlichen Festsetzungen 
im Bebauungsplan möglich (siehe Einfriedung). Im Falle eine 
Beweidung ist der Zaun nach den Festsetzungen auch 
wolfssicher auszuführen.  
 
Zu 5: Nach der Stellungnahme des WWA Weiden sind zwar 
keine Drainagen bekannt, eventuell vorhandene 
Dränsysteme sind bei der Ausführung [jedoch] zu beachten 
bzw. wenn erforderlich wiederherzustellen. Dies ist bereits in 
der Planzeichnung unter „Hinweise“ eingetragen. 
 
Zusammenfassender Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen: wie vor zu: 

- Habitatelemente 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird wie vor abgeändert 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
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15 - Bundesnetzagentur, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin, vom 26.04.2024 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bundesnetzagentur BNetzA hat die Betroffenheit 
funktechnischer Einrichtungen im Plangebiet überprüft. 
 
Die Prüfung ergab für das Plangebiet folgendes Ergebnis: 
FUNKMESSSTELLEN DER BNETZA: 
============================== 
Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen. 
 
Insofern sind seitens der BNetzA Abänderungen/ Ergänzungen 
nicht veranlasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.
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Die weiterführend vorgetragenen Belange zu: 
- Hinweise zum Marktstammdatenregister (MaStR) 
- Registrierung, 
- Hinweise zum Beteiligungsverfahren der 
Bundesnetzagentur, 
werden zur Kenntnis genommen und an den Träger des 
Bauleitplanverfahrens sowie den Vorhabenträger 
weitergegeben. 
 
 
Der Beteiligung der Bundesnetzagentur als Träger öffentlicher 
Belange wird Rechnung getragen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird unverändert beibehalten 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.
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16 - TenneT TSO GmbH, Berneckerstraße 70, 95448 Bayreuth, vom 11.03.2024 
 

 

 

 
 
 
 
Im Bereich des Planungsgebietes sind keine Anlagen der 
TenneT TSO GmbH vorhanden.  
Die Belange der Tenne T TSO GmbH werden somit durch die 
geplante Maßnahme nicht berührt. 
 
Die erforderlichen Ausgleichsflächen, mit Lage außerhalb des 
Planungsgebietes, werden in den Unterlagen zum Entwurf 
konkret ergänzt. 
 
Der weiteren Verfahrensbeteiligung der Tenne T TSO GmbH 
wird Rechnung getragen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen: wie vor zu Ausgleichsflächen 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Erschließungsplan mit 
Grünordnung  

„PV- Anlage Störnsteiner Spange“,  
Stand:  Vorentwurf vom 20.02.2024, 

wird wie vor abgeändert 
 
Abstimmungsergebnis:          /       
 
 
 

 

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 13
Gemeinderatsmitglied Hubert Meiler nimmt
als persönlich Beteiligter an Beratung und
Beschlussfassung nicht teil.

Aufgestellt:12.06.2024
Verwaltungsgemeinschaft Neustadt a.d.Waldnaab, Sg. 1.3
Gez.
Krey


